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Leihvertrag über ein digitales Endgerät 

 aus dem iPad-Pool des JAG 
 

 
 

zwischen 

dem Johannes-Althusius-Gymnasium, 
Im Herrengarten 11, 57319 Bad Berleburg (Leihgeber), 

und 

der Schülerin / dem Schüler   ____________________________, z.Z. Klasse ____________ 
 
 
gesetzlich vertreten durch  _____________________________, (Leihnehmer), 

wird folgender Leihvertrag geschlossen: 

 
1. Vertragszweck und Nutzungsentgelt 

Der Leihgeber stellt dem Leihnehmer zur Nutzung für schulische Zwecke durch die Schülerin / den 

Schüler folgende Ausstattung (digitales Endgerät mit Zubehör) unentgeltlich zur Verfügung: 

Bezeichnung : Apple iPad WiFi 9. Gen 64 Gb (Herstellerartikelnummer): ______________ 

 
Seriennummer : ______________________________ 
 
Zubehör: Netzteil, USB-C zu Lighting-Kabel, Logitec Rugged-Folio Tastatur-Hülle,  

Logitec Crayon StiftSchutzhülle (Tech AT FlipCase), Netzteil 

Anmerkungen / Ergänzungen: __________________________________________________ 

Es wird ein jährliches Nutzungentgelt von __________________€ vereinbart. Dies ist zum folgenden 
Schuljahr jeweils bis zum 31.7. auf das Konto des Johannes-Althusius-Gymnasiums  
DE31 4605 3480 0000 5477 45 bei der Sparkasse Wittgenstein zu überweisen. 

 Das Nutzungsentgelt ist nicht erstattungsfähig. 

 

2. Leihdauer 

1. Die Leihdauer beginnt mit der Übergabe der Ausstattung am __________________________.. 

2. Bei vorheriger Rückgabe endet die Leihdauer mit Ablauf des Tags der Rückgabe. 

3. Verlässt die Schülerin / der Schüler vor dem Ende der Leihdauer die Schule, so endet die Leihdauer 
mit Ablauf des letzten Unterrichtstags der Schülerin / des Schülers an der Schule. 

4. Der Leihgeber ist berechtigt, diesen Leihvertrag zu jeder Zeit ohne Angabe von Gründen zu beenden 

und die unverzügliche Rückgabe der Ausstattung zu verlangen. 

5. Der Leihnehmer ist berechtigt, diesen Leihvertrag zu jeder Zeit ohne Angabe von Gründen zu be-

enden. 

 

3. Ansprüche, Schäden und Haftung 

1. Die Ausstattung bleibt auch nach dem Verleih Eigentum des Leihgebers. 

2. Die Ausstattung ist pfleglich zu behandeln. 

3. Der Verlust oder die Beschädigung des digitalen Endgeräts oder des Zubehörs sind dem Leihgeber 
unverzüglich anzuzeigen. 

4. Kosten für die Beseitigung von Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig entstanden sind, wer-

den dem Leihnehmer in Rechnung gestellt. Ein Anspruch auf Ersatz und Reparatur besteht nicht. 

  

4. Zulässige Nutzung 

1. Bei der Nutzung der Ausstattung bilden die geltenden Rechtsvorschriften – auch innerschulischer 

Art – den gesetzlichen Rahmen. Dazu gehören Urheber-, Jugendschutz-, Datenschutz- und Straf-

recht sowie die Schulordnung. 

2. Der Leihnehmer ist für den bestimmungsgemäßen, sicheren und rechtmäßigen Einsatz des digitalen 
Endgeräts durch die Schülerin oder den Schüler verantwortlich, soweit er hierauf Einfluss nehmen 
kann. 

3. Die weiteren Verabredungen der Nutzungsvereinbarung sind zu beachten. 
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5. Zugriff auf die Ausstattung 

1. Das digitale Endgerät darf nicht – auch nicht kurzfristig – an Dritte weitergegeben werden. Eine 

kurzfristige Weitergabe an andere Schülerinnen und Schüler oder an Lehrkräfte ist erlaubt, soweit 
hierfür eine schulische Begründung besteht. 

2. Im öffentlichen Raum ist die Ausstattung nicht unbeaufsichtigt zu lassen. 

3. Der Leihnehmer ist verpflichtet, dem Leihgeber zu jeder Zeit Auskunft über den Verbleib der Aus-
stattung zu geben und auf Verlangen die Ausstattung unverzüglich vorzuführen. 

4. Besteht der Verdacht, dass das digitale Endgerät oder ein Programm / eine App von Schadsoftware 

befallen ist, muss dies unverzüglich dem Leihgeber mitgeteilt werden. Das digitale Endgerät darf 
im Falle des Verdachts auf Schadsoftwarebefall solange nicht genutzt werden, bis die Nutzung wie-
der freigegeben wird. 

 

6. Grundkonfiguration zur Gerätesicherheit 

1. Im Übergabezustand ist das digitale Endgerät mit technischen Maßnahmen zur Absicherung gegen 

Fremdzugriffe und Schadsoftware vorkonfiguriert. Die durch die Systemadministration getroffenen 
Sicherheitsvorkehrungen dürfen nicht verändert oder umgangen werden. 

2. Der Leihgeber behält sich vor, die auf dem digitalen Endgerät gespeicherten Daten jederzeit durch 

technische Maßnahmen (z.B. Virenscanner) zur Aufrechterhaltung der Informationssicherheit und 
zum Schutz der IT-Systeme automatisch zu analysieren. 

3. Der Leihgeber behält sich vor, jederzeit zentral gesteuerte Updates der auf dem digitalen Endgerät 
vorhandenen Software vorzunehmen, etwa um sicherheitsrelevante Lücken zu schließen. 

4. Damit automatische Updates auf das Endgerät heruntergeladen und eingespielt werden können, 

muss dieses regelmäßig mit dem Internet verbunden werden. Anfragen des Betriebssystems oder 
von installierter Software zur Installation von Updates müssen ausgeführt werden. 

5. Die Verbindung zum Internet soll nur über vertrauenswürdige Netzwerke erfolgen, z.B. über das 

Netzwerk der Schule oder das eigene WLAN zuhause. Bestehen Zweifel über die Sicherheit der zur 
Verfügung stehenden Netzwerke, soll das Gerät nicht online genutzt werden. 

6. Der Leihnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass folgende personenbezogenen Daten zur 

Einrichtung des digitalen Endgeräts und zur Mobilgeräteverwaltung erhoben, gespeichert und ver-
arbeitet werden: Name, Vorname der Schülerin / des Schülers, Name, Vorname der / des Erzie-
hungsberechtigten, Adresse, E-Mail-Adresse, besuchte Schule / Klasse. Die Einwilligung erfolgt auf 
freiwilliger Basis und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft wider-
rufen werden. Da die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten für 
die Ausleihe des digitalen Endgeräts erforderlich sind, endet die Ausleihe mit der Abgabe der Wi-
derrufserklärung. Die Ausstattung ist in diesem Fall unverzüglich zurückzugeben.  

 

7. Regeln für die Rückgabe 

1. Der Leihnehmer hat die Ausstattung unverzüglich nach Ablauf der Leihdauer in ordnungsgemäßem 

Zustand zurückzugeben. 

2. Bei der Rückgabe müssen alle persönlichen Daten (z.B. E-Mails) von dem digitalen Endgerät ent-

fernt werden.  
 
 
Bad Berleburg, ________________ ____________________, ________________ 
 (Datum)                 (Ort, Datum) 

  
 

______________________________________ _____________________________________ 
(Unterschrift Schulleiter/in oder Beauftragte/r der Schule)               (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

Übergabe der Ausstattung 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich die unter 1. bezeichnete Ausstattung heute erhalten habe. 
 

 

Bad Berleburg, ________________ ______________________________________ 
  (Datum) (Unterschrift Schüler/in) 
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Rückgabe der Ausstattung 
 

Die Ausstattung ist heute an die Schule zurückgegeben worden. 
 
Zustand der Ausstattung:  ohne erkennbare Mängel 

    mit folgenden  Mängeln (ggf. auf gesondertem Blatt erläutern):  

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

Anmerkungen / Ergänzungen: __________________________________________________________ 
 
 

Bad Berleburg, ________________ ______________________________________ 
  (Datum) (Unterschrift Schulleiter/in oder Beauftragte/r der Schule) 


